
ANLAGE NR. 3.228 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “DISSAUGRABEN BEI 

WETZENDORF“ (EU-CODE: DE 4735-305, LANDESCODE: FFH0261) 

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Burgenlandkreis in den Gemarkungen Altenroda, Nebra, 
Wennungen und Wetzendorf. 

(2) Das Gebiet hat eine Größe von ca. 88 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst Abschnitte des Baches Dissau sowie die Grünland- und 
Gehölzkomplexe des Dissaugrabens südwestlich von Wetzendorf, welche im Norden 
von den Ackerflächen des Weinbergs und Töpferbergs, im Osten von dem Grünland von 
An den Holzbergen bis zu dem Ende der Gehölzreihe an der Böschungsoberkante, von 
dem Grünland der Lohschere und An der Tanne sowie der Gehölzstruktur der 
Teufelskirche, im weiteren Verlauf von der nach Süden verlaufenden Gehölzreihe und 
dem Gehölzkomplex der Alten Saale, im Süden von der Gehölzreihe des 
Lindenbusches, von der südlichen Böschungsoberkante des Baches Dissau bis zur 
kürzesten Verlängerung zu dem südlichsten Punkt der Ackerfläche der Dissau sowie im 
Westen von Ackerland umgeben sind. Die Ackerflächen zwischen dem Dissauberg und 
dem Pfefferhügel gehören nicht mit zu dem Gebiet. 

(4) Das Gebiet überschneidet sich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Unstrut-Triasland“ 
(LSG0040BLK), ist eingeschlossen von dem Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ 
(NUP0002LSA) und umfasst die Flächennaturdenkmale „Lerchenhügel“ (FND0055BLK) 
und „Fuchsberg“ (FND0056BLK). 

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0261, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummern 276, 279. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung eines tief eingeschnittenen Trockentals innerhalb des Helme-Unstrut-
Buntsandsteinlandes mit einem Komplex gebietstypischer Lebensräume, insbesondere 
der artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen, der mit Streuobstwiesen verzahnten 
mageren Wiesen, Laubwälder und kleinere Gebüschformationen, 

(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion 
albi), 6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia: besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), 



Weitere LRT: 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 8220 Silikatfelsen mit 
Felsspaltenvegetation, 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-
Carpinetum), 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großer Abendsegler (Nyctalus 
noctula), Neuntöter (Lanius collurio), Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea), 
Schlingnatter (Coronella austriaca), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Stattliches 
Knabenkraut (Orchis mascula), Zauneidechse (Lacerta agilis); konkrete 
Ausprägungen und Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu 
berücksichtigen, 

 Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Großes Mausohr (Myotis myotis). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung: 

1. Erschließung neuer Kletterfelsen sowie Neurouten in bestehenden Kletterfelsen 
nur nach Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung, 

2. kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen, 

3. kein Betreten von und keine Veränderungen an nicht touristisch erschlossenen 
Höhlen jährlich in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April sowie ganzjährig kein 
Entfachen von Feuer im Eingangsbereich oder im Inneren; eine Erlaubnis i. S. d. 
Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige 
Sicherungs- und Verwahrungsmaßnahmen. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6210 
sowie ohne jedwede Düngung auf den LRT 6110* und 6210*, 

 ohne Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte 
über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff 
je Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der 
Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- 
sowie die Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach 
Bedarf entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 



 Nutzung von Nachtpferchen auf den LRT 6110* und 6210 nur nach mindestens 
2 Wochen zuvor erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser 
Verordnung, 

 auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 Beweidung oder Mahd sowie Maßnahmen zur Grünlandpflege (z. B. Walzen oder 
Schleppen) auf dem LRT 6210* nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter 
Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 die Errichtung oder Erweiterung jagdlicher Anlagen auf den LRT 6110*, 6210 und 
6210* nur nach Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung. 

 


